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 Veröffentlicht am 06.02.1996

Norm

ASVG §15

ASVG §245

ASVG §248b

ASVG nF §248b

Rechtssatz

§ 248 b ASVG ist nur auf Fälle anzuwenden, in denen das Ausscheiden aus dem knappschaftlichen Betrieb nach dem

Stichtag des Art XXI Abs 5 der 33.ASVGNov (31.10.1975) gelegen ist. Hier: Da der Kläger bereits vor dem 31.10.1975 aus

der knappschaftlichen Pensionsversicherung ausgeschieden ist, könnte das geltend gemachte Begehren aus § 248 b

ASVG auch dann nicht abgeleitet werden, wenn man zum Ergebnis gelangte, daß die Bestimmung auch auf Fälle

anwendbar ist, in denen bereits eine Pension aufgrund eines vor dem 1.7.1993 gelegenen Stichtages bezogen wird.

Eine Auseinandersetzung mit den Fragen des Übergangsrechtes ist daher entbehrlich.
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wenn man zum Ergebnis gelangte, daß die Bestimmung auch auf Fälle anwendbar ist, in denen bereits eine

Pension aufgrund eines vor dem 1.7.1993 gelegenen Stichtages bezogen wird. Eine Auseinandersetzung mit den

Fragen des Übergangsrechtes ist daher entbehrlich. (T1)
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Vgl aber; Beisatz: Mit der Novellierung des § 248b ASVG durch die 55. ASVG-Novelle (BGBl I 1998/138) sollte zur

Vermeidung von Härten klargestellt werden, dass auch vor dem 31. 10. 1975 aus der knappschaftlichen

Pensionsversicherung unfreiwillig ausgeschiedene Personen von der Möglichkeit der Beitragsanrechnung für die

Höherversicherung Gebrauch machen können (RV 1234 BlgNR 20. GP, 37). Daher wurde die Bezugnahme auf §

245 Abs 7 ASVG und das dort enthaltene Datum 31. 10. 1975 eliminiert. (T3) Beisatz: Die Zielgruppe des § 248b

ASVG nF wird ausschließlich aus Bergleuten gebildet, die unfreiwillig aus der Beschäftigung im Bergbau

ausgeschieden sind; für diese Fälle soll das Modell der Höherversicherung ein Äquivalent für die erzwungene

Beendigung der knappschaftlichen Pensionsversicherung darstellen. Weiters sollte durch die Novellierung

klargestellt werden, dass nunmehr auch Personen, die vor dem 31. 10. 1975 aus dieser Pensionsversicherung

ausgeschieden sind, von der Möglichkeit der Beitragsanrechnung Gebrauch machen können. (T4) Beisatz: § 248b

ASVG ist nicht verfassungswidrig. (T5)
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